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Von der 54. Delegiertenversammlung des Schweizerischen
Verbandes für Frauenstimmrecht in Winterthur am
24./25. April 1965

Gegen 150 Delegierte fanden sich in der Kantonsschule Winterthur
zusammen, wo sie von der Zentralpräsidentin, Frau Dr. L. /GmAvltc'?/,

von iStaAraf Z*. Sc/Aegg und von der Präsidentin der Winterthurer Sek-

lion, Frau Z?. Tomwer, willkommen geheissen wurden. Die statutarischen
Geschäfte wickelten sich ordnungsgemäss ab; die Zentralpräsidentin
wurde für eine weitere Wahlperiode von drei Jahren bestätigt; neu in
den Zentralvorstand wurden gewählt: Marl/je GcuZe/z, Bern, Gerinn/
//eua-Oeèr/i, Aarau, rfnwe/ieje Dz//«rz/-7>a/>er, Basel.

Anschliessend fasste die Delegiertenversammlung folgende Résolu-
lion:

Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Verbandes für
Frauenstimmrecht in Winterthur nimmt mit Befriedigung Kenntnis vom
Rekurs, den 564 in Genf wohnhafte Schweizerinnen dem Bundesrat ein-
gereicht haben gegen die Ablehnung der Genfer Behörden, sie für eidge-
nössische Wahlen und Abstimmungen ins Stimmregister einzutragen.

Zur Begründung ihres Rekurses berufen sich diese Stimmbürgerin-
nert insbesondere einerseits auf Art. 74 der Bundesverfassung, welcher
erklärt, dass jeder Schweizer, der nicht durch die Gesetzgebung des Kan-
tons, in welchem er seinen Wohnsitz hat, vom Aktivbürgerrecht ausge-
schlössen ist, das Recht hat, an Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen,
und anderseits auf den Art. 41 der Genfer Verfassung, welcher bestimmt,
dass die Bürger, o6ne Z/n/ewZzeic/zzng t/er GercWec^/r, die politischen
Rechte ausüben.

Angesichts dieser Verfassungsbestimmungen erwarten die Delegier-
ten vom Bundesrat einen positiven Entscheid.

Milchbeschluss ohne Frauen
Zur eidgenössischen Abstimmung vom 15./16. Mai 1965

An der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Verbandes für
Frauenstimmrecht wurde es als besonders stossend empfunden, dass die
Männer allein über den Milchbeschluss abstimmen, der sich in hohem
Masse auf die Frauen auswirkt.

Der Verband protestiert erneut gegen die politische Rechtlosigkeit
der Schweizerfrau.
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